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1 Einführung  1 

1 Einführung  

Der Klimawandel auf der einen Seite und die knapp werdenden fossilen Rohstoffe auf der 

anderen zwingen den Menschen zum Handeln. Um einem Energieengpass vorzubeugen und 

das Klima nicht weiter durch den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) und anderen Treib-

hausgasen zu belasten, müssen neue Formen der Energiegewinnung gefördert werden. Dies 

stellt auch die Länder, Kommunen und Planungsverantwortlichen vor neue Aufgaben. Eine 

nachhaltige und von Importen unabhängige Energieversorgung kann dabei momentan nur mit 

Hilfe regenerativer Energien erfolgen.  

Als Ăerneuerbarñ oder Ăregenerativñ werden im Allgemeinen diejenigen Energien bezeichnet, 

die nach menschlichem Ermessen Ăunerschºpflichñ sind. Dazu gehºren neben der Solar- und 

Windenergie auch die Wasserkraft, Geothermie und Bioenergie. Im weitesten Sinne können 

diese Energieformen bis auf die Tiefengeothermie allesamt zur Solarenergie gezählt werden. 

Durch die von der Sonneneinstrahlung entstehenden Temperatur- und Druckunterschiede 

entstehen Winde, Biomasse ist die in den Pflanzen gespeicherte Solarenergie, oberflächen-

nahe Geothermie wird hauptsächlich durch die solare Strahlung beeinflusst, genau so wie sie 

auch den Wasserkreislauf antreibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Regenerative Energien als indirekte Form der Solarenergie.  

Quelle: eigene Darstellung 
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Das Potential der regenerativen Energien, speziell der Solarenergie, wurde schon früh er-

kannt, dessen Nutzung aber erst in den letzten Jahren intensiviert. Bereits im Jahr 1931 soll 

der amerikanische Erfinder Thomas Alva Edison gesagt haben: 

ĂIch w¿rde mein Geld auf die Sonne und die Solartechnik setzen. Was f¿r eine Energiequelle! 

Ich hoffe, wir müssen nicht erst die Erschöpfung von Erdöl und Kohle abwarten, bevor wir das 

angehen.ñ (I´d put my money on the sun and solar energy, what a source of power! I hope we don´t have to wait 

till oil and coal run out before we tackle that.) 

In der Region Ostwürttemberg fehlt ein einheitliches Konzept zur Förderung oder Steuerung 

regenerativer Energien. Jedoch nimmt auch hier die Zahl der Anfragen zu baulichen Anlagen 

für die Nutzung regenerativer Energien zu. Der Regionalverband als Träger der Regionalpla-

nung sieht sich ebenfalls vermehrt mit solchen Vorhaben konfrontiert. Allerdings fehlt bisher 

eine einheitliche Bewertungsweise dieser Energieformen aus regionalplanerischer Sicht. Eine 

Ausnahme hiervon bildet die Windenergie. 

Der Verständlichkeit halber wird in der vorliegenden Arbeit von regenerativer Energieerzeu-

gung sowie Energieverbrauch gesprochen, weil diese Wörter im täglichen Sprachgebrauch 

üblich sind. Jedoch ist diese Bezeichnung physikalisch gesehen nicht richtig, da nach dem 

Energieerhaltungssatz Energie weder erzeugt noch verbraucht werden kann, sondern ledig-

lich in eine andere Energieform transformiert wird. So z. B. wird beim Heizen der Wohnung 

die chemische Energie von Erdöl in thermische Energie umgewandelt. Da dieser Vorgang 

irreversibel ist, wird er oft als ĂEnergieverlustñ bezeichnet. 
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2 Allgemeine Grundlagen und Rahmenbedingungen regenerativer 

Energien 

2.1 Standortbezogenheit und Raumbedeutsamkeit regenerativer Energien 

Die Standortbezogenheit spielt bei der Entwicklung von Energie-Konzepten eine entscheiden-

de Rolle. Es gibt regenerative Energien, die einer konkreten Standortausweisung bedürfen. 

Entweder, da sie spezielle Anforderungen an den Raum stellen, welche nicht überall in glei-

chem Umfang gegeben sind, oder aber, da Konflikte mit anderen Nutzungen auftreten können 

und daher Standorte mit geringem bis keinem Konfliktpotential ermittelt werden müssen. Zu-

dem können auch Standorte für regenerative Energien ausgewiesen werden, um diese räum-

lich gezielt zu steuern und zu ordnen. Des Weiteren gibt es noch die Arten der regenerativen 

Energien, die keiner konkreten Standortausweisung bedürfen. Dazu gehören Energieformen, 

deren Voraussetzungen überall vorhanden sind, wie z. B. Solarstrahlung.  

Neben der Standortbezogenheit ist die Raumbedeutsamkeit eines Vorhabens relevant, da nur 

raumbedeutsame Projekte in den Aufgabenbereich der Regionalplanung fallen. Raumbedeut-

sam sind in diesem Zusammenhang Vorhaben oder Planungen, Ădurch die Raum in Anspruch 

genommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, 

einschließlich des Einsatzes der hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanzmittelñ (Ä 3 Abs. 6 

ROG). Eine allgemeingültige Definition, ab welcher Größe oder Auswirkung ein Vorhaben 

raumbedeutsam für die Ebene der Regionalplanung ist, existiert dabei nicht. Hier muss im 

Einzelfall geprüft werden, inwieweit eine Planung Wirkungen über den unmittelbaren Nahbe-

reich von wenigen Metern auf den Raum hat.  

 

 

2.1.1 Solarenergie 

Solarenergie bezeichnet die elektromagnetische Strahlung, die von der Sonne auf die Erde 

eingestrahlt wird. Diese Strahlungsenergie kann sowohl direkt als auch indirekt genutzt wer-

den. Als direkte Solarnutzung wird die Umwandlung von solarer Strahlung in elektrischen 

Strom verstanden. Dieser Vorgang wird als Photovoltaik bezeichnet. Die Umwandlung der 

eingestrahlten Energien in Elektrizität geschieht mittels Photovoltaikmodulen, die aus vielen 

einzelnen Solarzellen zusammengesetzt sind. Durch Reflexion des Sonnenlichts an der Mo-

duloberfläche, unterschiedliche Ausnutzung der Wellenlängen des Lichts sowie den Transport 

der Energie aus der Solarzelle geht jedoch Energie verloren, weshalb nur ein geringer Teil in 

Elektrizität umgewandelt werden kann (KALTSCHMITT et al. 2006b: 211ff). Daher liegen die 

Wirkungsgrade von Photovoltaikanlagen bei den heutigen Anlagen i. d. R. nur bei 10ï15 % 

(KALTSCHMITT 2006b: 540). Aufgrund dieses geringen Wirkungsgrades wird, bezogen auf die 

Leistung, eine vergleichsweise große Fläche benötigt (vgl. Tab. 1).  
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Solarthermie, d. h. die Umwandlung von kurzwelliger, solarer Strahlung in Wärme, wird als 

indirekte Solarnutzung bezeichnet. Hierbei fällt die energiereiche Sonnenstrahlung auf einen, 

vorwiegend am Dach montierten, Solarkollektor und erwärmt das sich darin befindende Wär-

meleitmedium. Ab einer bestimmten Temperatur wird eine Pumpe zugeschaltet, die das er-

wärmte Medium über Rohrleitungen abtransportiert. Mittels eines Wärmetauschers wird dann 

die abtransportierte Wärme an kaltes Wasser in einem Speicher abgegeben und dieses so 

erhitzt, damit es nun genutzt werden kann.  

 

 

2.1.1.1 Solarenergieanlagen auf oder an Gebäuden und anderen Bauwerken 

Als Solarenergieanlagen werden hier sowohl Solarthermie- als auch Photovoltaikanlagen be-

zeichnet. Solarthermiekollektoren besitzen meist, bei einer reinen Brauchwassererwärmung, 

eine Größe von 0,8 bis 1,3 m² pro Person im Haushalt. Somit ergibt sich als Beispiel für einen 

4-Personen-Haushalt eine Kollektorfläche von 3,2 bis 5,2 m². Will man nicht nur das Brauch-

wasser, sondern auch das Heizwasser erwärmen, benötigt man eine Fläche von 6ï15 m² für 

ein Einfamilienhaus (KRUCK et al. 2008: 8).  

Bei den Photovoltaikanlagen ist die Größe abhängig vom jeweiligen Standort, d. h. auf Dä-

chern von Einfamilienhäusern fallen sie kleiner aus als auf Dächern von Industriegebäuden. 

Je nach Art der verwendeten Solarzellen beträgt der Flächenbedarf 3,6ï16,8 m² für 1 kWP. Im 

Schnitt kann somit mit 10 m² für 1 kWP gerechnet werden (vgl. QUASCHNING 2008a: 106). 

Diese Art der Energieerzeugung ist prinzipiell standortunabhängig. Sämtliche Gebäude und  

Bauwerke können, sofern sie nicht verschattet sind, als Standorte dienen. Da diese Solar-

energieanlagen keine neuen Flächen in Anspruch nehmen, sondern auf bereits versiegelten 

Standorten im Innenbereich errichtet werden und keinerlei Auswirkungen auf die Umgebung 

haben, besitzen sie keine Raumbedeutsamkeit.  

 

 

2.1.1.2 Großflächige Photovoltaikanlagen im Außenbereich 

Großflächige Photovoltaikanlagen können im Prinzip überall im Außenbereich errichtet wer-

den, solange kein Modul der Anlage durch größere Objekte verschattet wird, es sich nicht um 

eine stark nordgeneigte Fläche handelt und ein Einspeisepunkt für den produzierten Strom 

vorhanden ist. Um ein wahlloses Errichten der Anlagen in der Landschaft dennoch zu vermei-

den und eine Steuerung auf geeignete Flächen herbeizuführen werden jedoch meist von den 

zuständigen Planungsstellen Standorte für Photovoltaikfreiflächenanlagen gesucht und aus-

gewiesen. Auf diese Weise wird erreicht, dass besonders sensible oder hochwertige Flächen, 

die für eine andere Nutzung besser geeignet sind, geschont und geschützt werden.  
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Raumbedeutsamkeit erlangen diese Photovoltaikanlagen durch ihre Größe von mehreren 

Hektar und den daraus resultierenden Auswirkungen auf den Raum. Eine allgemeingültige 

Definition, ab welcher Größe eine Anlage großflächig und damit auch raumbedeutsam ist, 

existiert allerdings nicht. Nach Auskunft der obersten Landesplanungsbehörde Baden-

Württemberg, dem Wirtschaftsministerium, ist eine Raumbedeutsamkeit jedoch bereits bei 

wenigen Hektar (3ï5 ha) anzunehmen.  

 

 

2.1.2 Windenergie 

Technisch gesehen bezeichnet die Windenergie die Transformation der kinetischen Energie 

der bewegten Luftmassen in elektrischen Strom. Diese Umwandlung erfolgt mit Hilfe von Ge-

neratoren. Die Grundfläche einer Windkraftanlage beträgt je nach Bauart zwischen 200 und 

400 m² (HAU 2008: 621).  

Windenergieanlagen sind im Gegensatz zu Photovoltaikfreiflächenanlagen privilegierte Anla-

gen im Außenbereich. Aufgrund ihrer Größe und den daraus resultierenden Auswirkungen auf 

die Umwelt sowie den Anforderungen an den Standort bedürfen Windkraftanlagen einer kon-

kreten Flächenausweisung.  

Der Vorteil der Stromerzeugung durch Windenergie ist ihr vergleichsweise geringer Flächen-

bedarf. Wie aus Tab. 1 ersichtlich benötigt eine Windkraftanlage im Gegensatz zu einer 

Photovoltaikanlage nur einen Bruchteil der Fläche, um die gleiche Leistung zu erzeugen.  

Tab. 1: Windkraft- und Photovoltaikanlagen im Flächenvergleich. 

Energieform Flächenbedarf für eine jährliche erzeugte Leistung von 4 Mio. kWh 

Windenergie Nennleistung der Anlage:    2.000 kW 

Jahresbenutzungsstunden: 2.000 h 

Grundfläche:     15 x 15 m = 225 m² 

Kranstellfläche: 25 x 35 m = 875 m² 

 

Insgesamt:                         1.100 m² = 0,11 ha 

Photovoltaik Nennleistung der Anlage:    5.000 kW peak 

Jahresbenutzungsstunden:    800 h 

Fläche: 5.000 kW x 10 m²/kW = 50.000 m² = 5 ha 

Quelle: eigene Darstellung  

Windkraftanlagen können raumbedeutsame Vorhaben sein. Die oberste Landesplanungsbe-

hörde Baden-Württemberg hat die Raumbedeutsamkeit in der Regionalplanung bzw. die Re-

gionalbedeutsamkeit wie folgt geregelt: Werden sie als kleine Inselanlagen, die z. B. nur einen 

landwirtschaftlichen Betrieb versorgen und eine Größe von unter 50 m haben, errichtet, so 

sind sie nicht raumbedeutsam. Nach Plansatz 3.2.7.3 (Z) der Teilfortschreibung Windenergie 



 

2 Allgemeine Grundlagen und Rahmenbedingungen regenerativer Energien 6 

des Regionalplans 2010 der Region Ostwürttemberg ergibt sich die Raumbedeutsamkeit von 

Windkraftanlagen Ăaus der Hºhe der Anlage(n), dem vorgesehenen Standort und den Auswir-

kungen auf planerisch als Ziel gesicherte Raumfunktionen.ñ Weiter heiÇt es, dass zudem un-

abhängig vom Standort Anlagen über 50 m oder eine Anzahl von 3 oder mehr Anlagen an 

einem Standort als raumbedeutsam einzustufen sind. Windkraftanlagen können somit auch 

unter 50 m Nabenhöhe eine Raumbedeutsamkeit erlangen, was jedoch im Einzelfall geprüft 

werden muss. 

 

 

2.1.3 Wasserkraft  

Wasserkraftwerke werden an Flüssen errichtet, um mit Hilfe von Turbinen und Generatoren 

die Bewegungsenergie des strömenden Wassers in Elektrizität umzuwandeln. Zu diesem 

Zweck gibt es verschiedene Arten von Wasserkraftwerken. In Laufwasser- oder Flusskraft-

werken wird das fließende Wasser durch eine Turbine geleitet, die einen Generator antreibt, 

welcher Elektrizität erzeugt. Speicherwasserkraftwerke stauen große Mengen an Wasser, um 

dieses dann über Rohrleitungen in ein tiefer gelegenes Maschinenhaus zu befördern, in dem 

es durch Turbinen fließt, die ebenfalls einen Generator antreiben. Ähnlich funktioniert ein 

Pumpspeicherkraftwerk, welches das Wasser unten auffängt und wieder nach oben pumpt 

(QUASCHNING 2008a: 219ff). Lauf- oder Flusswasserkraftwerke sowie Pumpwasserkraft-

werke produzieren laufend Strom, während Pumpspeicherkraftwerke gezielt und zu bestimm-

ten Zeiten eingesetzt werden können. Pumpspeicherkraftwerke stellen zudem eine Möglich-

keit der Energiespeicherung dar, da sie, wenn z. B. durch Windkraftanlagen zu Zeiten gerin-

gem Stromverbrauchs viel Energie produziert wird, diese Energie zum hinaufpumpen des 

Wasser einsetzen und zu Zeiten erhöhtem Strombedarfs das Wasser wieder nach unten 

transportieren und auf diese Weise Strom erzeugen (QUASCHNING 2008a: 222). 

Wasserkraftwerke bedürfen konkreter Standortausweisungen, da sie aufgrund ihrer Größe, 

ihrer Standortanforderungen, aber auch den Auswirkungen auf die Umwelt nicht überall er-

richtet werden können und sollen. Sie sind, wie Windkraftanlagen, privilegierte Vorhaben im 

Außenbereich.  

Aufgrund ihrer Größe und der Auswirkungen auf den Raum sind Wasserkraftwerke grundsätz-

lich raumbedeutsame Vorhaben. Zu den Auswirkungen gehören vor allem, dass sie die Strö-

mung und Fließgeschwindigkeit des Flusses beeinflussen sowie den natürlichen Lauf und den 

Wasserstand. Dies kann schwerwiegende Folgen für das Ökosystem und die Gewässergüte 

haben sowie eine Gefahr für Flora und Fauna darstellen (KARL 2006: 10). 
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2.1.4 Geothermie 

Als Geothermie (gr.: geo = Erde, therme = Wärme) wird die Wärme bezeichnet, die in der 

Erdkruste gespeichert ist. Diese Erdwärme setzt sich zu etwa 70 % aus radioaktivem Zerfall 

und zu rund 30 % aus der initialen Wärme, die noch aus Zeiten der Erdentstehung stammt 

und durch Konvektionsströme nach außen transportiert wird, zusammen (PK 

TIEFENGEOTHERMIE 2007: 3). Mit zunehmender Tiefe steigt die Temperatur im Untergrund an. 

Im Schnitt sind dies 3°C auf 100 m. Diese Temperaturzunahme wird geothermische Tiefenstu-

fe oder geothermischer Tiefengradient genannt.   

 

 

2.1.4.1 Erdwärmekollektoren 

Zur Nutzung der Energie des unmittelbaren Untergrunds können Erdwärmekollektoren einge-

setzt werden. Sie werden horizontal in Tiefen bis max. 5 m in den Boden verlegt, üblicherwei-

se 0,2 m unter die Frostgrenze (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT, GESUNDHEIT 

UND VERBRAUCHERSCHUTZ 2007: 5).  

Die ersten 10ï20 m des Untergrunds werden hauptsächlich durch die Sonneneinstrahlung, 

aber auch durch die Zirkulation von warmem Grundwasser und die Wärmeleitfähigkeit des 

Bodens erwärmt (KALTSCHMITT et al. 2006b: 61). Die Temperaturen in den ersten Metern wei-

sen jahreszeitliche Schwankungen auf, ab einer Tiefe von etwa 20ï50 m herrschen jedoch 

das ganze Jahr über konstante Temperaturen, die in etwa der Jahresdurchschnittstemperatur 

von 8°ï10°C entsprechen.  

Die durch einen Kollektor gewonnene Wärme kann entweder passiv zum Kühlen von Gebäu-

den genutzt werden oder mittels einer Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau trans-

feriert und für Heizzwecke nutzbar gemacht werden. Es muss jedoch erwähnt werden, dass 

diese Wärmepumpen nicht ohne Strom auskommen. Bei den heutigen Wärmepumpen wird 

etwa 75 % der Wärme aus der Umwelt gezogen und 25 % aus konventionellem Strom beige-

tragen (LANDESINITIATIVE ZUKUNFTSENERGIE NRW 2008: 12).  

Der Flächenbedarf für einen Kollektor beträgt etwa das ein- bis zweifache der Wohnfläche, die 

beheizt werden soll (THOLEN & WALKER-HERTKORN 2008: 14). Da bei der Nutzung von Erd-

wärmekollektoren der Flächenbedarf relativ gering ist, an der Oberfläche kaum Platz in An-

spruch genommen wird und sie meist auf Privatgrundstücken verlegt werden, besitzen sie 

keine Raumbedeutsamkeit. Auch ist eine Standortausweisung seitens der Regionalplanung 

für diese Art der Energieerzeugung nicht nötig, da ihre Voraussetzungen überall vorhanden 

sind.  

Eine Sonderform der Erdwärmenutzung nimmt die Geothermie aus Tunneln, auch 

Tunnelthermie genannt, ein. Bei Tunneln, die eine Tunnelwasserschüttung von mehreren 100 

l/s aufweisen, kann dieses ebenfalls energetisch genutzt werden. Dazu sollten diese austre-
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tenden Wässer eine Temperatur von 12ï24 C° aufweisen (PK TIEFENGEOTHERMIE 2007: 20). 

Analog dazu kann auch die Nutzung der warmen Wässer aus Bergbauanlagen zur geothermi-

schen Energiegewinnung herangezogen werden.  

 

 

2.1.4.2 Erdwärmesonden 

Zur Nutzung des tieferen Untergrunds werden U-förmige Erdwärmesonden verwendet, die 

meist in Tiefen bis 200 m, selten auch darüber, in den Untergrund gebracht werden. In ihnen 

zirkuliert ein Wärmeleitmedium, das sich in der Tiefe aufheizt und diese Wärme dann an der 

Oberfläche wieder abgibt. Da in diesen relativ geringen Tiefen die Temperaturen noch keine 

hohen Werte annehmen, bedarf es zusätzlich, ähnlich wie bei den Flächenkollektoren, einer 

Wärmepumpe. 

Eine Gefahr, die bei der Nutzung von Erdwärmesonden auftreten kann, ist die Abkühlung des 

die Sonden umgebenden Untergrunds. Hierbei kann es im Abstand von 2 m zur Sonde zu 

einer Temperaturreduktion um 2°C kommen (KALTSCHMITT et al. 2006b: 447). Jedoch kann 

mit einer guten Planung die Abkühlung so gering wie möglich gehalten werden, um auf diese 

Weise eine möglichst lange Nutzungsdauer zu gewährleisten. 

Die Temperaturen sowie die Untergrundbeschaffenheit variieren von Ort zu Ort. Die geother-

mische Nutzung ist an bestimmte Voraussetzungen gekoppelt, die nicht überall in gleichem 

Umfang vorliegen. Eine flächenscharfe Festlegung wie z. B. bei der Windkraft wird es dabei 

jedoch nicht geben können, da die Untergrundverhältnisse selten genau bekannt und nur mit 

großer Mühe feststellbar sind. Zudem muss beachtet werden, dass der Geothermie immer 

auch der Schutz des Grundwassers gegenüber steht. Daher muss in bestimmten Gebieten 

dem Schutz des Grundwassers Vorrang vor der Energiegewinnung eingeräumt werden.  

Erdwärmesonden reichen zwar weit in die Tiefe, an der Oberfläche nehmen sie jedoch, ähn-

lich wie Erdwärmekollektoren, keinen Raum in Anspruch. Auch sind keine Auswirkungen auf 

die Umgebung zu erwarten. Daher besitzen Erdwärmesonden keine Raumbedeutsamkeit. 

 

 

2.1.4.3 Tiefengeothermie 

Als Tiefengeothermie wird die Erdwärmenutzung ab einer Tiefe von 400 m genannt. Tiefe 

Geothermieprojekte reichen meist in mehrere Kilometer Tiefe, da dort die Temperaturen am 

höchsten sind. Die dort vorhandene Wärme kann entweder zur Einspeisung in ein Nah- oder 

Fernwärmenetz dienen oder kann zur Stromgewinnung durch Kraftwerke genutzt werden. 

Allerdings sind dazu Temperaturen von mindestens 100°C erforderlich, die in Deutschland im 

Schnitt in 3.000 m Tiefe vorzufinden sind (ROGGE 2004: 26).  
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Es gibt verschiedene Arten, um die tiefe Wärme zu nutzen. Eine Möglichkeit ist die 

Hydrothermie, bei der heißes Wasser aus Wasser führenden geologischen Schichten mittels 

einer Bohrung an die Oberfläche gebracht wird. Nach dem Abkühlen wird es durch eine zwei-

te Bohrung in einiger Entfernung wieder reinjeziert (vgl. KALTSCHMITT et al 2006b: 457ff). Eine 

weitere Möglichkeit stellt das Hot-Dry-Rock-Prinzip dar, welches unter die Kategorie 

Petrothermie fällt. Bei diesem Verfahren wird in trockenes, heißes Gestein kaltes Wasser ein-

gepresst, wodurch das umliegende Gestein Risse erhält. Dringt das eingepresste Wasser in 

diese Risse ein, wird es erhitzt und mittels einer zweiten Bohrungen, die in das Risssystem 

geteuft wurden, wieder an die Oberfläche geholt (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, 

NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT 2004d: 23). Gefahr entsteht hierbei, wenn das kalte 

Wasser zu schnell und zu stark in das umliegende Gestein gepresst wird, da durch das Sprin-

gen des Gesteins Erdstöße ausgelöst werden können. Zuletzt gibt es noch tiefe Erdwärme-

sonden. Diese funktionieren nach demselben Prinzip wie die Sonden zur Klimatisierung von 

Gebäuden, nur dass diese in größere Tiefen verlegt werden. Die Wassertemperaturen, die bei 

diesem Prinzip erreicht werden können, liegen jedoch selten über 40°C (BUNDESMINISTERIUM 

FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT 2007b: 18). 

Ähnlich wie bei Erdwärmesonden ist auch bei diesen Verfahren eine Standortausweisung 

zwar möglich, jedoch aufgrund der Unsicherheit im Bezug auf die Untergrundverhältnisse nur 

schwer zu realisieren. Tiefengeothermieprojekte sind aufgrund ihrer Größe, in dem Fall des 

zugehörigen Kraftwerks an der Oberfläche, und den Auswirkungen auf den Raum raumbe-

deutsame Vorhaben für die Regionalplanung, sofern sie im Außenbereich errichtet werden. 

 

 

2.1.5 Bioenergie 

Bioenergie bezeichnet die Strom- und Wärmegewinnung aus Biomasse. Laut der Verordnung 

über die Erzeugung von Strom aus Biomasse (Biomasseverordnung) §1 Abs. 1 versteht man 

unter Biomasse alle ĂEnergietrªger aus Phyto- und Zoomasse. Hierzu gehören auch aus 

Phyto- oder Zoomasse resultierende Folge- und Nebenprodukte, Rückstände und Abfälle, 

deren Energiegehalt aus Phyto- und Zoomasse stammtñ. Gemeint sind damit organische Stof-

fe aus tierischem oder pflanzlichem Ursprung sowie Biogas, welches aus organischer Sub-

stanz unter Ausschluss von Sauerstoff entsteht. Zur Biogasgewinnung können neben der fes-

ten Biomasse auch Exkremente aus der Tierhaltung herangezogen werden. Hierfür wird 

hauptsächlich Rinder-, Schweine- und Hühnergülle verwendet.  

Energiegewinnung aus Biomasse wird gemeinhin als CO2-neutral betrachtet, da bei den Um-

wandlungsprozessen gerade so viel CO2 freigesetzt wird wie vorher von den Pflanzen durch 

Photosynthese gebunden wurde. Wird dieser Vorgang isoliert betrachtet, ist dies durchaus 

korrekt. Es muss allerdings hinzugefügt werden, dass die Verarbeitung der Biomasse sehr 

wohl mit einer Freisetzung von CO2 und anderen Treibhausgasen verbunden ist, da der An-

bau, die Ernte und der Transport Treibhausgase freisetzen und diese ebenfalls mitberücksich-

tigt werden müssen. Des Weiteren besteht Biogas zu einem Großteil aus dem Treibhausgas 
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Methan. Im Vergleich ist 1kg Methan 21-mal schädlicher als 1kg CO2. (INTERGOVERNMENTAL 

PANEL ON CLIMATE CHANGE 2007: 33).  

Zudem muss bedacht werden, dass für den Anbau von einer Tonne Getreide 1.000 Tonnen 

Wasser benötigt werden (EISENBEIß & WAGNER 2006: 2). Neben dem Wasserbedarf zum An-

bau von Energiepflanzen wird des Weiteren viel landwirtschaftliche Fläche benötigt, da der 

Energieertrag der Pflanzen relativ gering ist. Das Problem, das sich bei der energetischen 

Nutzung dieser Pflanzen daher stellt ist die Flächenkonkurrenz zu anderen Nutzungen wie z. 

B. der Nahrungsmittelproduktion.  

Im Gegensatz zu Energiepflanzen hat Gülle den entscheidenden Vorteil, dass sie keine neue 

Fläche in Anspruch nimmt, sondern als Nebenprodukt in der Viehhaltung anfällt. Jedoch wird 

bislang in Deutschland nur rund 15 % der anfallenden Gülle auch energetisch genutzt 

(BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT 2008a: 15). Zu-

dem hat Gülle im Gegensatz zu Energiepflanzen den entscheidenden Vorteil, dass sie nicht 

extra angebaut werden muss, sondern in Betrieben mit Viehhaltung umsonst anfällt. Daher 

eignet sie sich ideal als Brennstoff für Biogasanlagen. Des Weiteren kommt hinzu, dass un-

vergorene Gülle bei ihrer Lagerung Methan emittiert, was durch eine energetische Weiterver-

arbeitung vermieden werden kann. Als Nachteil jedoch ist eine erhöhte Ammoniak- sowie 

Lachgasemission bei der Ausbringung der Gülle nach der Biogasgewinnung zu erwähnen. 

Unterm Strich hat die vergorene Gülle, die bei der Biogasgewinnung benötigt wird, im Ver-

gleich zur bloßen Lagerung der unvergorenen Gülle mit anschließender Ausbringung auf das 

Feld jedoch trotzdem eine positive Wirkung, denn sie führt zu einer Verminderung der Emissi-

onen von CO2-Äquivalenten bei Schweinegülle um 20% und bei Rindergülle um 60% 

(WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT AGRARPOLITIK 2007: 109). 

In Bioenergieanlagen entsteht neben Strom auch Wärme. Meist wird diese Wärme als Ab-

wärme ungenutzt nach außen geleitet. Wird die Anlage jedoch in Kraft-Wärme-Kopplung 

(KWK) betrieben, d. h. dass neben der Stromproduktion auch die entstandene Wärme z. B. 

zur Beheizung der Hofstelle oder zur Einspeisung in ein Nahwärmenetz genutzt wird, kann die 

Biomasse wesentlich effizienter genutzt werden.  

Der Anlagenfläche einer Biogasanlage hängt von ihrer Leistung ab. Als Anhaltswert kann mit 

etwa 12 m²/kWel installierter Nennleistung gerechnet werden (KRUCK et al. 2008: 19). Für eine 

0,5 MW Anlage ergibt sich somit eine Fläche von 6.000 m². 

Für diese Art der Energiegewinnung müssen und können keine konkreten Standorte ausge-

wiesen werden. Bioenergieanlagen können zum einen prinzipiell überall betrieben werden und 

zum anderen sollten sie nach Möglichkeit nahe der Höfe stehen, die sie bestücken, da mit 

einem erhöhten Transportweg die CO2-Neutralität verloren geht.  
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2.2 Vorgaben zur Nutzung regenerativer Energien  

2.2.1 Bund 

Das wohl wichtigste Gesetz im Bezug auf regenerative Energien ist das im Jahr 2000 verab-

schiedete und 2004 novellierte Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien, kurz Erneuer-

bare-Energien-Gesetz oder EEG genannt. In ihm wird die Energieerzeugung aus Windkraft, 

Wasserkraft, Solarenergie, Geothermie, Klärgas, Deponiegas, Grubengas und Biomasse ge-

regelt. Das Ziel des Gesetzes wird in § 1 definiert. Es soll Ăeine nachhaltige Entwicklung der 

Energieversorgung [é] ermöglichen und den Beitrag Erneuerbarer Energien an der Strom-

versorgung deutlich [é] erhºhenñ. Des Weiteren soll das Gesetz die Markteinführung von 

Technologien zur Gewinnung von Strom aus regenerativen Energien forcieren. Durch das 

Gesetz werden Netzbetreiber zur vorrangigen Abnahme von umweltfreundlich erzeugtem 

Strom verpflichtet. Da die Produktion dieses Stroms aufgrund der Herstellungskosten der 

Stromgewinnungsanlagen noch sehr kostenintensiv ist, erfolgt die Förderung dadurch, dass 

jeder Betreiber einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus regenerativen Energien über 20 

Jahre eine festgelegte Vergütung vom jeweiligen Netzbetreiber erhält, die dazu ausreichen 

soll, seine Anlage wirtschaftlich betreiben zu können. Die Höhe der Vergütung richtet sich 

nach der Art der regenerativen Energie, der Anlagengröße sowie dem Stand der Technik und 

den Herstellungskosten der Anlagen. Diese Vergütung verringert sich jedes Jahr um einen 

gewissen Prozentsatz. Die Mehrkosten, die von den Konzernen für den Ökostrom bezahlt 

werden müssen, beruhen auf dem Gemeinlast-Prinzip, d. h. sie werden als EEG-Umlage auf 

die Stromrechnungen aller Hauhalte umgerechnet. Momentan ist eine weitere Novelle des 

Gesetzes in Planung.  

Auf ihrer Klausurtagung am 23.08.2007 in Meseburg wurden von der Bundesregierung die 

Eckpunkte für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm beschlossen. Dieses Programm 

sieht unter anderem für die regenerativen Energien eine Erhöhung des Anteils an der Strom-

gewinnung auf 25ï30 % bis 2020 vor, danach eine weitere Erhöhung bis ins Jahr 2030. Im 

Bereich der Wärmegewinnung sollen die regenerativen Energien ebenfalls ausgebaut werden. 

Für diesen Zweck wurde ein Entwurf des so genannten Erneuerbare-Energien-Wärme-

Gesetzes, kurz EEWärmeG, vorgestellt. Mit Hilfe dieses Gesetzes soll der Anteil der regene-

rativen Energien an der Wärmegewinnung auf 14 % bis 2020 erhöht werden.  

Unter § 35 wird im Baugesetzbuch das Bauen im Außenbereich reglementiert. Gewissen bau-

lichen Vorhaben wird hierbei eine Privilegierung zugesprochen. Solange keine öffentlichen 

Belange entgegenstehen und die Erschließung in ausreichendem Maße gesichert ist, müssen 

diese Vorhaben genehmigt werden. Die zuständigen Behörden haben in solch einem Fall kei-

nen Ermessensspielraum. Zu den privilegierten Vorhaben gehören nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 und 

6 die Wind- und Wasserenergie, wie auch die Biomasseanlagen jedoch nur, solange sie nicht 

mehr Leistung als 0,5 MW haben, mit Biomasse aus dem eigenen oder einem nahe gelege-

nen Betrieb betrieben werden, an das öffentliche Netz angeschlossen sind, im Zusammen-

hang mit einem Betrieb errichtet wurden und nur eine Anlage pro Hofstelle existiert.  
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2.2.2 Baden-Württemberg 

Der im Jahr 2000 beschlossene und 2007 fortgeschriebene Umweltplan Baden-Württemberg 

wurde von der Landesregierung entwickelt und soll als eine Art Leitbild für eine umweltgerech-

te Handlungs- und Lebensweise sowohl auf öffentlicher als auch privater Seite dienen. Neben 

vielen anderen Empfehlungen wird hier ein verstärkter Einsatz regenerativer Energien bis zum 

Jahr 2020 gefordert. 

Ein weiteres, vom Land Baden-Württemberg aufgestelltes Klimakonzept ist das 2005 veröf-

fentlichte Klimaschutz 2010 Konzept für Baden-Württemberg. Unter Anderem wird hier auch 

der Ausbau der regenerativen Energien gefordert. Bis zum Jahr 2010 soll der Anteil der rege-

nerativen Energien am Primärenergieverbrauch auf 4,8 % und der Anteil an der Stromerzeu-

gung auf 11,5 % steigen. Bereits im Jahr 2007 belief sich der Anteil am Primärenergiever-

brauch auf 7,7 % und der Anteil an der Stromerzeugung auf 13,3 % (UMWELTMINISTERIUM & 

WIRTSCHAFTSMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG 2008: 8), womit diese Zeile bereits vorzeitig 

erreicht wurden.   

Etwas konkreter wird hier das Anfang 2008 vorgestellte Energienkonzept Baden-Württemberg 

2020. Als eines der allgemeinen Ziele dieses Konzepts wird die Erhöhung des Anteils der 

regenerativen Energien an der Bruttostromerzeugung bis 2020 von 13,3 % (2007) auf 20 % 

genannt. Dabei soll der Anteil an der Wärmegewinnung von 8,2 % (2007) auf 16 % und der 

Anteil am Primärenergieverbrauch von 7,7 % (2007) auf mindestens 12 % gesteigert werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen werden für jede einzelne Energieform die Ausbauziele entspre-

chend ihrem Potential im Land errechnet. Tab. 2 zeigt die Ausbauziele des Landes für die 

einzelnen regenerativen Energien sowie deren Steigerung in Prozent bis 2020. Allerdings 

werden in diesem Konzept nur die Ziele, die es zu erfüllen gilt, genannt, nicht aber konkrete 

Maßnahmen, wie diese erreicht werden können. 

Tab.2: Ausbauziele der einzelnen regenerativen Energien gemäß dem Energienkonzept 2020 Baden-

Württemberg.  

 Leistung heute Ziel bis 2020 Steigerung 

Strom:  

Photovoltaik 0,27 TWh/a 2,7 TWh/a 900 % 

Windkraft 0,3 TWh/a 1,2 TWh/a 290 % 

Wasserkraft 5,5 TWh/a 6,1 TWh/a 12 % 

Tiefengeothermie -- 0,3 TWh/a -- 

Bioenergie 1,4 TWh/a 4,5 TWh/a 220 % 

Wärmegewinnung:  

Solarthermie 0,8 TWh/a 2,9 TWh/a 260 % 

Biomasse 10,7 TWh/a 18,1 TWh/a 70% 

Quelle: eigene Darstellung nach WIRTSCHAFTSMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG 2008a 

In der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) wird unter Nr. 21 der Anlage zu § 50 

gesagt, dass sämtliche Anlagen zur solaren Energiegewinnung, unabhängig von ihrer Größe, 

verfahrensfrei sind. Das heißt für solche Vorhaben muss keine Baugenehmigung erteilt sowie 

auch kein Kenntnisgabeverfahren durchgeführt werden. Allerdings ist geplant, in einer Neu-
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fassung der LBO eine Größenbeschränkung mit aufzunehmen, die die Verfahrensfreiheit nur 

noch kleineren Anlagen gewährt (REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 2004: 2).  

 

 

2.3 Steuerungsinstrumente für regenerative Energien in der Regionalplanung 

2.3.1 Ziele und Grundsätze  

Um Rahmenbedingungen für eine prosperierende Entwicklung des Raumes zu geben, dienen 

der Regionalplanung als Instrumente so genannte Ziele und Grundsätze. Als Ziele werden 

Ăverbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, 

vom Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend abgewogenen textlichen oder 

zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Siche-

rung des Raumsñ (ROG Ä 3 Abs. 6) verstanden. Diese Ziele sind f¿r ºffentliche Stellen wie 

auch Privatpersonen bindend und müssen bei deren Planungen beachtet und befolgt werden. 

So z. B. müssen die Bauleitpläne von Kommunen an die Ziele der Raumordnung angepasst 

werden und dürfen diesen nicht widersprechen. Ein Abwägungs- oder Ermessensspielraum 

existiert hier nicht. 

Grundsªtze der Raumordnung sind hingegen Ăallgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ord-

nung und Sicherung des Raums [é] als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Er-

messensentscheidungenñ (ROG Ä 3 Abs. 3). Im Gegensatz zu den oben genannten Zielen der 

Raumordnung müssen Grundsätze von öffentlichen Stellen bei Abwägungen von Planungen 

lediglich berücksichtigt, nicht aber beachtet werden.  

 

2.3.2 Konkrete Flächenfestlegungen 

Für standortabhängige Vorhaben können in der Regionalplanung konkrete Flächen ausge-

wiesen werden. Gemäß Landesplanungsgesetz Baden-Württemberg können im Regionalplan 

ĂStandorte und Trassen f¿r Infrastrukturvorhaben, insbesondere Gebiete für Standorte regio-

nalbedeutsamer Windkraftanlagenñ Ä 11 Abs. 3 Nr. 11 LplG ausgewiesen werden. Diese Ge-

biete sollen verhindern, dass es zu einem ĂWildwuchsñ in der Landschaft kommt sowie dass 

Projekte an Standorten errichtet werden, die nicht für eine entsprechende Nutzung geeignet 

sind. Das Potential, das in einem Gebiet vorhanden ist, soll bestmöglich ausgenutzt und der 

Flächenbedarf auf das Nötigste begrenzt werden. Welche Gebietskategorien ausgewiesen 

werden dürfen, wird im Landesplanungsgesetz sowie im Landesentwicklungsplan vorge-

schrieben. Im Landesplanungsgesetz heißt es im Bezug auf Standorte und Trassen für Infra-

strukturvorhaben, dass Ă[d]er Regionalplan [é] die Festlegungen [é] in Form von Vorrangge-

bieten, Vorbehaltsgebieten sowie Ausschlussgebieten treffen [kann]ñ (Ä 11 Abs. 7), wobei für 

Windkraftanlagen nur Vorrang- und Ausschlussgebiete in Betracht kommen. 
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Vorranggebiete sind Gebiete, Ădie für bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder Nutzun-

gen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschlie-

ßen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der Raumordnung 

nicht vereinbar sindñ (Ä 7 Abs. 4 Nr. 1 ROG). Diese Gebiete sind für bestimmte Funktionen 

Ăreserviertñ, denen Vorrang vor anderen Planungen gegeben werden muss. Weitere Vorhaben 

sind dann auf diesen Flächen zwar nicht komplett ausgeschlossen, jedoch sind sie nur zuläs-

sig, wenn die vorrangig festgesetzte Nutzung dadurch nicht behindert oder gestört wird. Vor-

ranggebiete sind als Ziele der Raumordnung zu betrachten (SCHINK 1997: 57). Somit müssen 

die Gemeinden ihre Bauleitplanung diesen Zielen anpassen und dürfen sie nicht abwägen.  

Im Zusammenhang mit Vorranggebieten können zudem Ausschlussgebiete festgelegt wer-

den. Das sind Gebiete, in denen Ăbestimmte raumbedeutsame Nutzungen, für die zugleich 

Vorranggebiete festgelegt sind, ausgeschlossen [werden]ñ (§11, Abs. 7 LplG). Ausschlussge-

biete können jedoch nicht willkürlich gewählt werden, sondern müssen hinlänglich begründet 

werden. In ihrer Bindungswirkung entsprechen sie ebenfalls Zielen der Raumordnung und 

müssen dementsprechend bei Planungen beachtet werden.  

Des Weiteren sind Vorbehaltsgebiete zu nennen. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass in 

ihnen Ăbestimmten, raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit 

konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden 

sollñ (Ä 7 Abs. 4 Nr. 2 ROG). Im Gegensatz zu Vorranggebieten wird hier einer bestimmten 

Nutzung nicht explizit Vorrang gewährt, sie soll lediglich bei Abwägungen und Entscheidun-

gen besonders beachtet werden. Vorbehaltsgebiete stellen keine Ziele, sondern ĂbloÇe 

Grundsätze der Raumordnung [dar], die allerdings als Optimierungsgebot mit einem relativen 

Abwägungsvorrang vor anderen Belangen ausgestattet sindñ (SCHINK 1998: 58). Somit wird 

der Inhalt der Vorbehaltsgebiete bei anstehenden Planungen in die Abwägung aufgenommen, 

bei der sich dann im Einzelfall entscheidet, ob sich die entsprechenden Nutzung durchsetzen 

kann oder überwunden wird (HENDLER 1997: 106). Eine regionalplanerische Steuerung ist 

mittels Vorbehaltsgebieten daher nur bedingt erreichbar, da immer die Möglichkeit besteht, 

dass das Vorhaben bei Abwägungsentscheidungen hinter andere Vorhaben zurückgestellt 

wird. Vorbehaltsgebiete bedeuten somit weder, dass eine bestimmte Nutzung auf das ent-

sprechende Gebiet kommt, noch, dass es im restlichen Raum nicht entstehen kann.   

   

 

2.4 Konzepte anderer Regionen 

In den zwölf Planungsregionen von Baden-Württemberg wird vermehrt der Ausbau regenera-

tiver Energien gefördert. Nachdem im Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg das 

Ziel der Ausweisung von Windkraftstandorten aufgenommen wurde, sind die einzelnen Regi-

onen auf ihr diesbezügliches Potential hin untersucht worden und Vorranggebiete wurden 

ausgewiesen. Auf die übrigen regenerativen Energien wurde noch nicht in allen Regionen in 
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gleichem Maße eingegangen. Einige Regionen haben bereits komplette Konzepte, andere 

Teilregionalpläne erarbeitet.  

Tab. 3: Teilregionalpläne und Konzepte anderer Regionen im Überblick. 

Regionalverband Photo-

voltaik 

Solar-

energie 

Geothermie Biomasse Wasser-

kraft 

Wind-

energie 

Konzepte 

Bodensee-
Oberschwaben 

  x   x  

Donau-Iller      x  

Heilbronn-Franken x     x  

Hochrhein-
Bodensee 

     x  

Mittlerer Oberrhein x     x  

Neckar-Alb      x x 

Nordschwarzwald x x x x x x  

Region Stuttgart    x   x  

Rhein-Neckar       x 

Schwarzwald-Baar-
Heuberg 

     x  

Südlicher Oberrhein      x x 

Quelle: eigene Erhebung 
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3 Analyse und Konzeptentwicklung am Beispiel der Region Ost-

württemberg 

3.1 Nutzung und Entwicklungspotentiale regenerativer Energien in der Region  

3.1.1 Solarenergie 

In der Bundesrepublik Deutschland herrschen mittlere jährliche Einstrahlungswerte von 1064 

kWh/m² (QUASCHNING 2008a: 31). Mit Werten von 1094ï1125 kWh/m² (www.lubw.baden-

wuerttemberg.de) besitzt die Region somit leicht überdurchschnittliche Voraussetzungen für 

die Nutzung der Solarenergie. Aus der nachfolgenden Karte wird ersichtlich, dass die süd-

deutschen Regionen im Deutschlandvergleich die besten Werte aufweisen und daher für 

eine solarenergetische Nutzung prädestiniert sind. 

 

Abb. 5: Mittlere Jahressumme der Globalstrahlung in Deutschland im Zeitraum von 1981-2000. 

Quelle: www.dwd.de  
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3.1.1.1 Solarenergieanlagen auf oder an Gebäuden und anderen Bauwerken 

Insgesamt waren in Ostwürttemberg im September 2008 52.393 kW installierte PV-

Anlagenleistung vorhanden (www.enbw.de). Wenn man von durchschnittlichen 10 m² pro kWp 

ausgeht, ergibt sich somit eine Modulfläche von 523.930 m². Den aktuellen Nutzungsgrad von 

solarthermischen Anlagen hingegen zu bestimmen ist sehr schwer. Da diese Anlagen ge-

nehmigungsfrei sind, werden sie auch nicht offiziell erfasst. Ende 2007 belief sich die Fläche 

der solarthermischen Anlagen in der Region Ostwürttemberg auf rund 100.000 m² 

(UMWELTMINISTERIUM & WIRTSCHAFTSMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG 2008: 26).  

Das Potential für die Solarenergieanlagen hängt im Wesentlichen von den geeigneten Dach-

flächen ab. Diese müssen die entsprechende Exposition aufweisen und frei von Schattenwurf 

sein. Wie aus Expertengesprächen bestätigt müssen Solarmodule in Deutschland, um einen 

größtmöglichen Energieertrag zu erhalten, auf südexponierten Flächen in einem Winkel von 

25ï30° errichtet werden, damit die Solarstrahlung senkrecht auf die Module fällt und somit 

mehr Energie pro Flächeneinheit erhalten wird.  

Tab. 4: Jährliche Einstrahlung in der Region Ostwürttemberg in kWh/m². 

                                     Ausrichtung der Fläche 

Ost Südost Süd Südwest West 

  
  
  
  
  

  
  
  

 N
e

ig
u

n
g
 i
n
 °

 

0 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 

10 1.097 1.152 1.177 1.154 1.095 

20 1.061 1.181 1.228 1.185 1.073 

30 1.034 1.189 1.252 1.195 1.043 

40 992 1.177 1.250 1.185 1.002 

50 942 1.144 1.223 1.152 953 

60 884 1.090 1.172 1.101 895 

70 816 1.019 1.095 1.026 829 

80 747 930 997 940 760 

90 671 831 883 839 681 

Quelle: eigene Darstellung nach KRUCK et al. 2008: 39 

Zur genauen Angabe des Potentials wäre eine Analyse aller Dachflächen in der Region, d. h. 

ihre Ausrichtung, ihre Neigung und ihre Flächengröße, über die automatisierte Liegenschafts-

karte (ALK) oder Luftbilder zwar möglich, jedoch sehr zeit- und arbeitsintensiv und würde da-

her den Rahmen der Diplomarbeit sprengen.  

Zur Untersuchung des Potentials an Dachflächen werden nun exemplarisch nur die Dächer 

von Wohngebäuden betrachtet. Aus den digitalen Daten des ALK wurde die Grundfläche aller 

107.221 Wohngebäude in der Region mit Hilfe des GIS errechnet. Sie beträgt 13.119.040 m². 

Somit ergibt sich eine durchschnittliche Gebäudegrundfläche von rund 120 m². Geht man zu-

dem von einer Dachneigung zwischen 20° und 30° aus, errechnet sich eine durchschnittliche 

Dachfläche von 128ï138 m².  

Bei der vorliegenden Untersuchung wird von der vereinfachten Annahme ausgegangen, dass 

die Gebäude gleichmäßig auf die Ausrichtungen Süd, Südost, Südwest und West/Ost verteilt 
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sind (KRUCK et al. 2008: 39). Im Folgenden wird zudem davon ausgegangen, dass West/Ost 

exponierte Gebäude aufgrund des verminderten Ertrags wenig geeignet sind und daher als 

Standorte ausscheiden (ENERGIEAGENTUR LIPPE 2002: 78). Mit Hilfe der Dachflächen, die auf-

grund der Süd-, Südost- und Südwestausrichtung der Gebäude nur zur Hälfte beschienen und 

genutzt werden können, wie auch der jährlichen Einstrahlungswerte aus Tab. 4 kann nun das 

Potential für Ostwürttemberg berechnet werden und ist aus nachfolgender Tabelle ersichtlich. 

Tab. 5: Potential der Dachflächen in der Region Ostwürttemberg. 

Exposition 

der Wohnge-

bäude 

Geeignete Dachflä-

che  (20° Neigung) 

[m²] 

Einstrahlung  

 

[kWh/a] 

Geeignete Dachflä-

che (30° Neigung) 

[m²] 

Einstrahlung  

 

[kWh/a] 

Süd 1.370.000 1.682.360.000 1.486.000 1.860.472.000 

Südost 1.370.000 1.618.970.000 1.486.000 1.766.854.000 

Südwest 1.370.000 1.623.450.000 1.486.000 1.775.577.000 

Quelle: eigene Erhebung  

Das jährliche solare Einstrahlungspotential liegt somit je nach Neigung des Daches bei 3.544ï

4.925 GWh. Da Photovoltaikanlagen im Schnitt einen Wirkungsgrad von 10ï15 % aufweisen 

ergibt sich ein Stromerzeugungspotential von 354ï738 GWh/a. 

 

 

3.1.1.2 Großflächige Photovoltaikanlagen im Außenbereich 

Bisher gibt es in der Region eine großflächige Photovoltaikanlagen im Außenbereich. Diese 

ist in der Gemeinde Jagstzell errichtet und hat eine Größe von rund 1,2 ha. Vier weitere An-

lagen wurden bereits genehmigt und werden in Kürze errichtet. Die Standorte und Anlagen-

größen können folgender Tabelle entnommen werden. 

Tab. 6: Bestehende und geplante Photovoltaikanlagen in der Region.  

Gemeinde Anlagengröße Zustand 

Jagstzell 1,2 ha In Betrieb 

Gerstetten-Dettingen 3,7 ha In Planung 

Steinheim-Gnannenweiler 14 ha In Planung 

Neresheim-Dorfmerkingen 2,5 ha   In Planung 

Dischingen 0,3 ha In Planung 

Quelle: eigene Erhebung 

Durch das EEG und seinen garantierte Vergütung erfuhr nicht nur die Solarenergie auf oder 

an Gebäuden einen Aufschwung, es gingen auch immer mehr Anfragen nach 

Photovoltaikfreiflächenanlagen bei den Gemeinden wie auch dem Regionalverband ein. In der 

Region gab es bisher 16 Anfragen für Photovoltaikfreiflächenanlagen. Bislang fehlte allerdings 

ein Konzept von Seiten der Regionalplanung, wie die Anträge im Hinblick auf bestehenden 



 

3 Analyse und Konzeptentwicklung am Beispiel der Region Ostwürttemberg 19 

Ausweisungen im Regionalplan und weitere öffentliche Belange z. B. Veränderung des Land-

schaftsbildes, zu beurteilen sind.  

Auch hier gilt für das Potential, wie bereits angesprochen, dass die Einstrahlung in der ganzen 

Region verglichen mit der gesamten Bundesrepublik überdurchschnittlich gut ist. Mit Höchst-

werten von 1.125 kWh/m² und Tiefstwerten von 1.094 kWh/m² gibt es keine signifikanten Un-

terschiede in der Einstrahlungsqualität der Flächen. Daher muss dieses Kriterium bei der Ana-

lyse des Potentials nicht weiter beachtet werden. Das Potential ist auch hier, ähnlich wie bei 

Anlagen auf oder an Gebäuden, abhängig von den geeigneten Standorten. Freiflächenanla-

gen können nicht auf allen Flächen im Außenbereich errichtet werden, sondern bedürfen 

Standorten, die gewisse Kriterien aufweisen, die im EEG geregelt sind. Laut EEG § 11 Abs. 4 

erhalten nur diejenigen Anlagen eine hohe Vergütung, die auf einen der folgenden Flächen 

errichtet werden: 

ü Flächen, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung 

des Bebauungsplans bereits versiegelt waren 

ü Konversionsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung 

ü Grünflächen, die zur Errichtung dieser Anlagen im Bebauungsplan ausgewiesen 

sind und zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Be-

bauungsplans als Ackerland genutzt wurden 

Nach Auskünften der beiden Landratsämter Ostalbkreis und Kreis Heidenheim gebe es keine 

bereits versiegelten Flächen im Außenbereich, die sich für eine photovoltaische Nutzung eig-

nen. Auch wirtschaftliche Konversionsflächen gebe es in Ostwürttemberg wenige, die sich zur 

regenerativen Energieerzeugung eignen. Die meisten Brachflächen, die noch vorhanden sei-

en, wurden entweder wieder bebaut und anderweitig genutzt oder seien für eine neue wirt-

schaftliche Nutzung bereits in Planung. Die ehemaligen Auffüllplätze seien meist wieder 

renaturiert und rekultiviert. Nach Auskunft der Landratsämter gebe es ebenfalls keine bekann-

ten Altlastenflächen, auf denen Photovoltaikanlagen errichtet werden könnten. Von den Flä-

chen, die bekannt seien, wurden die meisten bereits darauf hin untersucht, in wie weit die 

Altlast heute noch nachwirken. Dabei habe sich ergeben, dass die Altlasten der meisten 

Standorte heute nicht mehr nachwirken. Ein Großteil der ehemaligen Altlasten könne bereits 

wieder landwirtschaftlich genutzt werden, da sie mittlerweile kaum mehr belastete seien. Mili-

tärische Konversionsflächen fänden sich ebenfalls kaum. Entweder weil diese Flächen nicht 

oder nicht mehr belastet seien oder weil sie sich aufgrund der Geländebeschaffenheit nicht für 

eine photovoltaische Nutzung eignen würden.  

Auch stillgelegte Deponien können in der Region als Standorte nicht genutzt werden. Nach 

Auskunft der GOA (Gesellschaft des Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH) gebe es im 

Ostalbkreis zwei Deponien. Eine werde noch aktiv betrieben, die andere sei zwar schon still-

gelegt, aber die Setzungsphase noch nicht abgeschlossen. Nach Auskunft des Kreisabfall-

wirtschaftsbetriebs Heidenheim werde die einzige Deponie im Kreis, die Kreisabfalldeponie in 

Nattheim, am 15.07.09 stillgelegt. Danach beginne allerdings die Abdichtungsphase, die zwei 
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Jahre dauern kann. Danach könne man sich jedoch durchaus eine photovoltaische Nutzung 

der stillgelegten Anlage vorstellen. 

Somit beschränkt sich das Potential für Photovoltaikfreiflächenanlagen in der Region einzig 

auf Ackerlandstandorte. Der Anteil in der Region Ostwürttemberg an ackerbaulich genutzte 

Flächen beläuft sich auf 51.698 ha und macht somit 24,2 % der Regionsfläche aus.  

 

 

3.1.2 Windenergie 

In der Region Ostwürttemberg gibt es sieben Vorranggebiete für die Windenergie. Bis heute 

wurden auf diesen ausgewiesenen Standorten bereits 30 Anlagen errichtet, jede mit einer 

installierten Nennleistung von 2 MW. Weitere 16 sind bereits geplant und werden in Kürze 

ebenfalls erbaut. 

Tab.7 : Vorranggebiete für die Nutzung von Windenergie in der Region Ostwürttemberg.  

Vorranggebiet Größe Max. Anzahl an Anlagen Bereits bestehende Anlagen 

Freihof 22 ha max. 3 Anlagen 3 

Striethof 29 ha max. 5 Anlagen 2 

Waldhausen 74 ha max. 8 Anlagen 7 

Weilermerkingen  22 ha max. 3 Anlagen 3 

Lauterburg 55 ha max. 8 Anlagen 5 

Gnannenweiler 50 ha max. 8 Anlagen  8 (Anlagen im Bau befindlich) 

Gussenstadt 104 ha max. 10 Anlagen 10 

Quelle: eigene Darstellung nach Regionalverband Ostwürttemberg 2002a: 19 

Zudem sind sieben weitere Windkraftanlagen außerhalb der Vorranggebiete errichtet, aller-

dings mit einer geringeren installierten Leistung. Diese Windkraftanlagen konnten außerhalb 

der Vorranggebiete errichtet werden, da die Baugenehmigung noch vor Inkrafttreten der Teil-

fortschreibung erteilt wurde.   

Tab. 8: Windkraftanlagen außerhalb von Vorranggebieten in der Region Ostwürttemberg.  

Standort Leistung Nabenhöhe Inbetriebnahme 

Gerstetten 1,5 MW 85 m 2003 

Gerstetten 1,5 MW 85 m 2003 

Unteriffingen 600 kW 78 m 2000 

Unteriffingen 1 MW 90 m 2003 

Ellenberg 1 MW 67 m 2001 

Ellwangen-Buchhausen 600 kW 78 m 2006 

Ellwangen-Buchhausen 600 kW 76 m 2004 

Aalen-Dewangen 1,1 MW 31 m 1996 

Sontheim 80 kW 40 m 1996 

Quelle: eigene Erhebung 

Im Zuge der Konzeptentwicklung werden für die Windenergie nicht nach weiteren Standorten 

gesucht. Die Windenergieplanung, wie es die Regionalverbände in Baden-Württemberg ge-
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macht haben, war ein langjähriger Prozess, der mit viel politischen und persönlichen Ausei-

nandersetzungen verbunden war. Daher wird eine Überarbeitung der Teilfortschreiung 3.2.7 

Windenergie des Regionalpans Ostwürttemberg 2010 erst im Zusammenhang mit der Ge-

samtfortschreibung des Regionalplanes überprüft. Aus diesen Gründen wurde das Augen-

merk in dieser Arbeit auf die Themenfelder gelegt, die noch nicht im Regionalplan berücksich-

tigt wurden.  

Für eine rentable Windenergienutzung bedarf es eine Windgeschwindigkeit von 5 m/s in einer 

Höhe von 50 m (REGIONALVERBAND OSTWÜRTTEMBERG 2002a: 7). Daher sind die Windge-

schwindigkeiten, die in der Region Ostwürttemberg auftreten für eine Windenergienutzung nur 

mäßig günstig, da es, wie aus Abb. 6 ersichtlich wird, in der Region nur wenige Standorte gibt, 

an denen diese Geschwindigkeiten erreicht werden.  

 

Abb. 6: Windhöffigkeit in der Region Ostwürttemberg. 

Quelle: eigene Darstellung RegioGIS Ostwürttemberg  

Neben der Ausweisung neuer Standorte für die Nutzung der Windenergie wird im Klimakon-

zept 2020 Baden-Württemberg ein Repowering der bereits bestehenden Anlagen gefordert. 



 

3 Analyse und Konzeptentwicklung am Beispiel der Region Ostwürttemberg 22 

Dies ist jedoch nach Auskunft von Windkraftanlagebetreibern bei uns in der Region wenig 

sinnvoll. Die Anlagen innerhalb der Vorranggebiete seien vor nicht all zu langer Zeit errichtet 

worden (vgl. Tab. 8) und seien somit noch nicht abgeschrieben. Hinzu kommt, dass bei Anla-

gen, die außerhalb von Vorranggebieten errichtet wurden, ein Repowering grundsätzlich nicht 

möglich ist. Durch die Ausweisung von Vorranggebieten und gleichzeitige Festlegung der 

restlichen Gebiete als Ausschlussflächen, sind raumbedeutsame Anlagen außerhalb der Vor-

rangflächen unzulässig, da sie in Ausschlussgebieten liegen. Der Ersatz von kleineren Anla-

gen durch Leistungsstärkere stellt eine bauliche Veränderung dar und muss neu genehmigt 

werden. Eine neue Genehmigung für Windenergieanlagen außerhalb von Vorranggebieten ist 

jedoch nicht zulässig.  

 

 

3.1.3 Wasserkraft 

Nach Auskunft der Landratsämter Heidenheim und Ostalbkreis gibt es in der Region rund 118 

Wasserkraftanlagen mit einer installierten Leistung von 2.540 kW. Somit haben diese Anlagen 

im Schnitt eine Leistung von 21,5 kW. Die Wasserkraft spielt daher in der Region im Vergleich 

zum übrigen Deutschland eine eher untergeordnete Rolle im regenerativen Energiemix.  

Für eine wasserenergetische Nutzung bedarf es Flüsse, die auf kurzer Strecke ein großes 

Gefälle überwinden und zudem das ganze Jahr über eine möglichst konstante, große Was-

sermenge führen (KÖNIG & JEHLE 1997: 11). Die Albhochfläche, die den gesamten Kreis 

Heidenheim umfasst, besteht jedoch aus Kalk und hier hauptsächlich aus Weißem Jura 

(Malm), in dem über die Jahre hinweg ein unterirdisches Karsthöhlensystem entstanden ist. 

Dies ist durch eine unterirdische Entwässerung gekennzeichnet. Somit weist die Albhochflä-

che kaum Oberflächengewässer auf.  
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Abb. 7: Das Gewässernetz in Ostwürttemberg. 

Quelle: eigene Darstellung RegioGIS Ostwürttemberg 

Aufgrund der natürlichen Gegebenheiten ist in der Region der Einsatz von großen, leistungs-

starken Wasserkraftwerken nicht möglich. Die vorhandenen Flüsse sind für eine energetische 

Nutzung nur bedingt geeignet. Kleine Anlagen, ähnlich der bereits bestehenden, sind an den 

Flüssen in der Region zwar möglich, allerdings müssen hier im Vorfeld die hydrologischen 

Gegebenheiten untersucht werden, um so laut Landratsamt Ostalbkreis im Einzelfall zu ent-

scheiden, ob eine energetische Nutzung an dem entsprechenden Gewässer möglich und 

sinnvoll sei. 

Das Potential der Region für Pumpspeicherkraftwerke, die eine Speichermöglichkeit für über-

schüssigen Strom darstellen, wurde im Rahmen der Diplomarbeit nicht untersucht. Jedoch hat 

sich aus einem Experten-Interview mit einem Windkraftanlagenbetreiber aus der Region er-

geben, dass, zumindest was die Windenergie angeht, keine Speichermöglichkeit benötigt 
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werde, da die Wettervorhersagen mittlerweile so präzise seien und somit relativ genau vor-

hergesagt werden könne, wie viel Strom Windkraftanlagen produzieren werden, dass dem-

entsprechend die konventionellen Kraftwerke gedrosselt oder wieder hochgefahren werden 

können. Somit entstehe kein überschüssiger Strom. 

  

 

3.1.4 Geothermie 

3.1.4.1 Flächenkollektoren 

Was den aktuellen Nutzungsstand angeht, können keine Aussagen gemacht werden. Da Flä-

chenkollektoren, solange sie keinen Kontakt zum Grundwasser haben, nicht meldepflichtig 

sind werden sie auch nicht erfasst.  

Ähnlich wie bei der Nutzung von Solarenergie sind auch Flächenkollektoren im Prinzip überall 

möglich. Daher ist ihr Potential auch entsprechend groß. Wie in Kap. 2.4.1 bereits erwähnt wir 

etwa das 1,5fache der zu beheizenden Fläche benötigt. Als Voraussetzung an den Standort 

ist somit lediglich eine ausreichend große Fläche zu nennen, in die der Kollektor verlegt wer-

den kann. Damit sich der Untergrund durch Solarstrahlung und Niederschlagswasser von der 

entnommenen Wärme regenerieren kann, sollte die Fläche über dem Kollektor von Bebauung 

freigehalten werden. Wird dies nicht beachtet, besteht die Gefahr der Frostbildung im Boden 

(THOLEN & WALKER-HERTKORN 2008: 15).  

Die Nutzung des Untergrunds steht in Konkurrenz zum Grundwasserschutz. Die Errichtung 

von Flächenkollektoren ist in einigen Wasserschutzzonen nicht gestattet. In Grundwasser-

schutzgebieten der Zonen I und II, d. h. im Fassungsbereich und der engeren Schutzzone, 

sind geothermische Anlagen generell nicht gestattet. In den Schutzgebietszonen III, IIIA und 

IIIB, d. h. in den weiteren Schutzgebietszonen, können Erdwärmekollektoren erlaubt werden, 

sofern sie nur maximal 5 m tief gelegt werden und keinen Kontakt zum Grundwasser aufwei-

sen. Aus Abb. 8 wird ersichtlich, welche Gebiete hierbei betroffen sind. 
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Abb. 8: Wasserschutzgebietszonen in der Region Ostwürttemberg. 

Quelle: eigene Darstellung RegioGIS Ostwürttemberg 

Somit richtet sich das Potential zum einen nach den geeigneten unbebauten Flächen und zum 

anderen nach den Wasserschutzgebieten. Zudem müssen je nach Durchlässigkeitsbeiwert 

des Bodens Dichtschichten von 1-2 m unter den Kollektoren vorhanden sein. Sollt keine na-

türliche Dichtschicht vorhanden sein, so kann diese auch künstlich eingebracht werden. Diese 

Schichten sind nötig, damit bei einer möglichen Leckage der Kollektorrohre eine Verunreini-

gung des Grundwassers vermieden wird (UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG 2008a: 

12). Werden die Kollektoren jedoch nicht wie üblich mit einem Wasser-Glycol-Gemisch betrie-

ben, sondern nur mit reinem Wasser oder mit nicht wassergefährdenden Mitteln als 

Direktverdampfersystem, so kann auf eine Dichtschicht verzichtet werden. Allerdings muss in 

solch einem Fall eine Schicht von mindestens 1 m zwischen dem Kollektor und dem höchsten 

Grundwasserstand bestehen (UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG 2008a: 12ff).   


